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Sport-Übereinkommen wird 
heute Freitag unterzeichnet 
VADUZ - Heute Freitag unterzeichnet der 
Stündige Vertreter Liechtensteins beim 
Europarat, Botschafter Daniel Ospelt, im 
Auftrag der Regierung das Europäische 
Übereinkommen über Gewalttätigkeiten 
und Ausschreitungen von Zuschauern bei 
Sportanlässen! 

Sportstadien, insbesondere Fussballplät-
ze, werden immer wieder Schauplatz von 
Gewaltausbrüchen unter Zuschauern. Durch 
randalierende Fans entstehen oft kostspieli
ge Sachschädcn und nicht selten werden 
Menschenleben gefährdet. Deshalb wurde 
1985 im Europarat ein Übereinkommen 
geschaffen mit dem Ziel, das Ausbrechen 
von Gewalt bei Sportanlässen einzudämmen 
und unter Kontrolle zu halten. Die Vertrags
parteien des Übereinkommens verpflichten 
sich zu einer Reihe von Massnahmen, um 
die innerstaatliche Vorbereitung auf sportli
che Grossanlässe besser zu koordinieren 
und möglichen Gewalttätigkeiten auch auf 
internationaler Ebene vorzubeugen. Neben 
den vorbeugenden Massnahmen verlangt 
das Übereinkommen von den Vertragspar
teien auch die Gewähr, dass Randalierer 
ordnungsgemäss vor Gericht gestellt und 
einer angemessenen Bestrafung zugeführt 
werden. 

Der Landtag hat den Bericht und Antrag 
betreffend das Übereinkommen über 
Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen bei 
Sportanlässen für die übernächste Woche 
traktandiert. (pafl) 

LGV-Voranschlag 2003 mit 
Überschuss von 1,7 Mio. 
SCHAAN - Der Voranschlag der Liechten
steinischen Gasversorgung (LGV) für das 
Jahr 2003 weist in der  Laufenden Rechnung 
bei Gesamterträgen von 15,050 Mio. (Gas
verkäufe inkl. AnschlussgebUhren) und 
Gesamtausgaben in Höhe von 12,310 Mio. 
ein Bruttoergebnis (Cashflow) von 2,740 
Mio. Franken aus. Nach Vornahme von 
Abschreibungen im Ausmass von. 1 Mio. 
Franken resultiert ein Einnahmenüberschuss 
von 1,740 Mio. Franken. Für das laufende 
Geschäftsjahr 2002 wird ein Gewinn von 
1,9 Mio. Franken erwartet. Die budget^erten 
Überschüsse werden ausschliesslich zur 
teilweisen Deckung des Verlustvortrages 
verwendet, der sich bis Ende 2003 auf  rund 
20,5 Mio. Franken reduzieren dürfte. 

Gemäss Betriebsvoranschlag will die  
Gasversorgung im kommenden Jahr norma
le  Investitionen in Höhe von 2 Mio. Franken 
tätigen, wovon rund 1,6 Mio. Franken in den 
weiteren Ausbau der  Ortsnetze fliessen. 
Ausserdem sind Sonderinvestitionen von 
0,9 Mio. Franken im Hochdrucknetz-
Bereich sowie von 150000 Franken für ein 
Biogas-Projekt vorgesehen. Das LGV-Bud-
get 2003 liegt dem Landtag in der  Novem
ber-Sitzung zur Behandlung vor. Der  Auf
sichtsrat der LGV hatte den Voranschlag am 

'22. Oktober einstimmig genehmigt, (mö) 

Der Staatsgerichtshof tagt 
VADUZ - Am 18. und 19. November 2002 
wird der Staatsgerichtshof des Fürstentums 
Liechtenstein im Regierungsgebäude in 
Vaduz tagen. Zur Behandlung gelangen 26 
Fälle, mit denen sich der Staatsgerichtshof 
zu befassen hat. Der Staatsgerichtshof wird 
in allen 26 Fällen, als Verfassungsgericht 
tagen. 

Den Vorsitz führt in 17 Fällen der  Präsi
dent lic. jur. Harry Gstöhl und in neun Fäl
len der stellvertretende Präsident lic. jur. Wolf
gang Seeger. Als ordentliche Richter fungie
ren in allen 26 Fällen Univ. Doz. Dr. Klaus 
Berchtold und Prof. Dr. Klaus Vallender, in 
25 Fällen Dr. Rony Frick und in 17 Fällen 
Dr. Hilmar Hoch. Als Ersatzrichter fungiert 
in  acht Fällen lic. jur. Marzell Beck. Als Ad-
hoc-Richter fungieren lic. jur. Siegbert 
Lampert und Dr. Robert Beck. 

Kampf gegen Terrorismus 
Regierungsrat Ernst Walch an der Ministersession des Europarates 

VADUZ - Liechtenstein se tz t  
s ich für  eine Stärkung d e s  
Expertenkomitees des  Europa-
r a t e s  zur Überprüfung d e r  
Wirksamkeit von Massnahmen 
gegen die Geldwäsche ein. 
Liechtensteins Aussenminister, 
Regierungsrat Ernst Walch, unter
strich an der 111. Ministersession 
des Europarates vom 6. und 7.  
November 2002 in Strassburg die 
wichtige Funktion dieses Gremi
ums bei der Verbreitung internatio
nal anerkannter Standards zur  
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung. 

Wechselwirkung 
Der  spezifische Beitrag des 

Europarates zum internationalen 
Kampf gegen den Terrorismus bil
dete einen Schwerpunkt der Minis
tersession. Dabei wurde auf die 
Wechselwirkung zwischen Men
schenrechten und Terrorismus hin
gewiesen. Der Schutz grundlegen
der Menschenrechte ist auch bei 
der  Terrorismusbekämpfung von 
zentraler Bedeutung, um die Legi
timation staatlichen Handelns zu 
gewährleisten und Terroristen kei
nen Vorwand für ihre Anschläge zu 
liefern. Das Ministerkomitee be-
grüsste die Aktivitäten, die der 
Europarat in dieser Beziehung ent
faltet hat, insbesondere die Verab
schiedung von Richtlinien zur  
Beachtung der Menschenrechte bei 
der  Terrorismusbckämpfung. 

Die Zukunft des Gerichtshofes 
für Menschenrechte 

Diese Richtlinien basieren zu 
einem grossen Teil auf der Rechts
sprechung des Europäischen 

Die liechtensteinische Delegation an der Ministersession des Europarates In Strassburg: Aussenminister Emst 
Walch (links), der Ständige Vertreter Liechtensteins beim Europarat, Botschafter Daniel Ospelt (rechts) sowie 
dessen Stellvertreter Patrick Ritter, diplomatischer Mitarbeiter beim Amt für Auswärtige Angelegenheiten. 

Gerichtshofs für Menschenrechte. 
Die Zukunft des Gerichtshofs stand 
ebenfalls auf der Tagesordnung der 
Ministersession. Der einmalige 
Mechanismus zur Durchsetzung 
der  Europäischen Menschenrechts
konvention droht Opfer  seines 
eigenen Erfolges zu werden. Trotz 
Reformen ist der  Gerichtshof kaum 
mehr  in d e r  Lage, die ständig 
wachsende Zahl von Beschwerden 
zu bewältigen. 

Von Seiten der Minister wurde 
der gemeinsame Wille betont, die

ser Situation Abhilfe zu schaffen, 
u m  einer Schwächung des Men
schenrechtsschutzes in Europa ent
gegenzuwirken. 

Datennetz-Kriminalität 
Mit dem selben Ziel verabschie

deten sie auch ein Zusatzprotokoll 
z u m  Übereinkommen des Europa
rates über die Datennetzkrimina
lität. Das Protokoll sieht ein umfas
sendes Verbot von Internetseiten 
vor, mit denen rassistische Propa
ganda betrieben wird. 

Noch keine definitiven Beschlüs
se konnten die Minister in Bezug 
auf  den Zeitpunkt für ein Gipfel
treffen der  Staats- und Regierungs
chefs des Europarats sowie im Zu
sammenhang mit dem Beitrittsge
such der  Bundesrepublik Jugosla
wien fassen. 

Die Botschafter der Mitglieds
länder, darunter Liechtensteins 
Ständiger Vertreter, Botschafter 
Daniel Ospelt, wurden beauftragt, 
die diesbezüglichen Verhandlun
gen weiterzuführen. (pafl) 

Niederlassung von Rechtsanwälten im EWR 
Regierung verabschiedet Bericht und Stellungnahme an den Landtag 

VADUZ - Die Regierung ha t  den 
Bericht und Antrag über die 
EG-Richtlinie zur Erleichterung 
d e r  ständigen Ausübung d e s  
Rechtsanwaltsberufs a n  den  
Landtag verabschiedet. In d e r  
gleichen Sitzung wurde auch 
eine Stellungnahme zu den in 
der  ersten Lesung der Vortage 
zur Umsetzung der EG-Richtlinie 
übe r  die Niederlassung von 
Rechtsanwälten im EWR auf
geworfenen Fragen verabschie
det .  

Durch die Richtlinie 98/5/EG vom 
16. Februar 1998 zur Erleichterung 
der ständigen Ausübung des Rechts
anwaltsberufs in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem, in dem die 
Qualifikation erworben wurde 
(Rechtsanwaltsniederlassungsricht
linie), soll es qualifizierten Rechts
anwälten ermöglicht werden, ihren 
Beruf ständig unter ihrer ursprüngli
chen Berufsbezeichnung in einem 
anderen Vertragsstaat auszuüben als 
dem, in dem die Qualifikation 
erworben wurde. Nach einem Zeit
raum von drei Jahren effektiver und 
regelmässiger Tätigkeiten wird den 
unter ihrer ursprünglichen Berufs
bezeichnung tätigen Rechtsanwäl
ten die Eingliederung in den Be
rufsstand des Aufnahmestaats ohne 
Eignungsprüfung ermöglicht. Dies 
unter der Voraussetzung, dass sie 
die zur weiteren Ausübung d e r  
Tätigkeit notwendigen Kenntnisse 

und Berufserfahrungen im Recht 
des Aufnahmestaats erworben 
haben. 

Vorbehalt wird angemeldet 
Generell wird eine Richtlinie 

durch einen Beschluss des Ge
meinsamen EWR-Ausschusses in 
das EWR-Abkommen übernom
men und gilt im EWR-Raum erst 
nach ln-;Kraft-Treten dieses 
Beschlusses. Bedingt die Übernah
m e  einer Richtlinie das Erlassen 
eines Gesetzes oder eine Gesetzes
änderung, so wird im Gemeinsa
men EWR-Ausschuss der Vorbehalt 
der Erfüllung der verfassungsrecht
lichen Anforderung (Zustimmung 
des Landtages zur Übernahme ĉ er 
Richtlinie in das EWR-Abkom
men) angemeldet. Die verfassungs
rechtlichen Anforderungen müssen 
binnen 6 Monaten nach der 
Beschlussfassung im Gemeinsa
men EWR-Ausschuss erfolgen. 

Die Übernahme dieser Richtlinie 
macht eine Gesetzesänderung not
wendig, so dass im Gemeinsamen 
EWR-Ausschuss der Vorbehalt an
gemeldet werden soll. Die EWR-
Kommission des Landtages hat die 
Rechtsanwaltsniederlassungsricht
linie am 24. Juni behandelt und 
darin dem Vorgehen der Regierung 
zugestimmt. 

Umsetzungsmassnahmen 
Um sicherzustellen, dass  d ie  

Umsetzungsmassnahmen vor dem 

In-Kraft-Treten des  Beschlusses 
des Gemeinsamen EWR-Aus
schusses bereits Geltung haben, 
wurde die erste Lesung der Umset
zungsmassnahmen bereits vor der 
Zustimmung des Landtages zur 
Übernahme der Richtlinie abgehal
ten. Dieses Vorgehen war im Inte
resse Liechtensteins notwendig, da 
die Richtlinie: als eine hinreichend 
bestimmte Richtlinie zu qualifizie
ren ist, aufgrund welcher sich ein 
im EWR-Raum bereits niederge
lassener Rechtsanwalt unter gewis
sen Voraussetzungen direkt auf die 
Richtlinie berufen und die dort ver
ankerten Rechte für sich beanspru
chen kann. Da  diese Richtlinie zu
dem auf  die nationale Definition 
des Rechtsanwaltsberufs abstellt, 
dürfte ein EWR-Rechtsanwalt, der 
in einem anderen EWR-Staat be
reits die Zulassung als Rechtsan
walt hat, in Liechtenstein einge
schränkt treuhänderisch tätig wer
den, sollte zum Zeitpunkt des In
Kraft-Tretens des Beschlusses 
85/2002 des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses nicht die Trennung 
der  Berufsbilder des Rechtsanwal
tes und des Treuhänders gesetzlich 
verankert sein. 

Notwendiges Verfahren 
Das Abhalten der  ersten Lesung 

der  Umsetzungsmassnahmen zur 
Rechtsanwaltsniederlassungsricht-, 
linie vor de r  Behandlung des Be
richts und Antrages zur Übernahme 

dieser Richtlinie war daher not
wendig, u m  ein zu frühes In-Kraft-:  

Treten des Beschlusses zu verhin
dern. Das Verfahren zur Erlassung 
der  Umsetzungsmassnahmen kann 
sich über  mehrere Monate e r 
strecken. Der  Beschluss d e s  
Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
tritt jedoch afn ersten Tag des zwei
ten Monats nach der letzten Mittei
lung der Zustimmung des Landta
ges zur Übernahme des Rechtsakts 
in Kraft. Das Abhalten der  1. 
Lesung der  Umsetzungsmassnah
m e n  vor  de r  Behandlung d e s  
Bericht und Antrags zur Übernah
me der Richtlinie ermöglicht, dass  
das Gesetzgebungsverfahren zu  
den Umsetzungsmassnahmen 
rechtzeitig abgeschlossen werden 
kann. (pafl) 
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